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Topographische Karte / Luftbild
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Aufgabenstellung

 Beschluss des Bauausschusses vom 28.02.2023:

1. Für die im Konzept zur Innenentwicklung dargestellten Zonen 3.1 und 3.2 werden im 

Arbeitskreis Bauliche Entwicklung konkrete Aussagen zur städtebaulichen Dichte erarbeitet 

und in der Folge den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

2. Im Zuge dessen werden die vorhandenen ortsbildprägenden Grünstrukturen und 

Einzelschöpfungen mit dem Ziel beachtet, diese auf Ebene des Bebauungsplanes rechtlich zu 

schützen.

3. Zur Sicherung der vorgenannten Planungsziele wird für die Zonen 3.1 und 3.2 westlich und 

östlich der Dorfstraße auf Grund des BauGB ein Aufstellungsbeschluss für die Änderung der 

dort geltenden Bebauungspläne gefasst und gemäß § 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
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Entwicklungsmodell Dichte für Friedrichsfehn (Mai 2021)
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Ergebnisse der Bestandsanalyse

• Grundstücksgrößen bis 2.000 qm

• Überwiegend EFH mit großen Gärten

• Auch: Verdichtungsansätze vorhanden                                         

(8 bis 19 WoE pro Grundstück //                                        

1 WoE pro 100 qm bis 1 WoE pro 320 qm)

• Ausgeprägte Grünstrukturen auf den Grundstücken + 

randlich angrenzend

• Keine vollumfängliche Steuerung über die städtebauliche 

Dichte durch bestehendes Planungsrecht

• Zulässige GRZ überwiegend nicht ausgenutzt 
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Abgeleitete Festsetzungen für die verbindliche Bauleitplanung

• Vergrößerung der überbaubaren Grundstücksflächen unter Berücksichtigung der rückwärtigen 

Gehölze (8 m Abstand)

• Grundflächenzahl: 0,4

• Max. 2 Vollgeschosse ohne Staffelgeschoss

• Geneigtes Dach, Gebäudehöhen

• Anzahl der Wohneinheiten: Max. 1 Wohneinheit pro 160 m2 Grundstücksfläche +

Max. 6 Wohneinheiten pro Gebäude

• Anzahl der Stellplätze: mind. 1,5 pro Wohneinheit

• Tiefgaragen werden auf die GRZ II nicht angerechnet, sofern sie mit einer 

Substratüberdeckung von mind. 0,5 m (mit Ausnahme von Zu-/Abfahrten) hergestellt werden

• Erhalt von ortsbildprägenden Einzelbäumen
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Beispiele für eine bauliche Nachverdichtung
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Beispiele für eine bauliche Nachverdichtung
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Beispiele für eine bauliche Nachverdichtung
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Entwicklungsszenarien

Bestand: 80 Wohneinheiten

Szenario 1: Bestandsorientierte Entwicklung

• Nachverdichtung im Bestand: 44 Wohneinheiten

• Anträge auf Ersatzbau: 20 Wohneinheiten

• Gesamt: 64 neue Wohneinheiten

Szenario 2: Mittelfristige Entwicklung (5 bis 10 Jahre)

• Ersatzbauten auf 15 % der Grundstücke vor dem Hintergrund 
der Altersstruktur im Untersuchungsraum: 24 Wohneinheiten

• Ersatzbauten auf großen Grundstücken:

1.000 qm: 6 Wohneinheiten pro Grundstück möglich

1.500 qm: 9 Wohneinheiten pro Grundstück möglich

2.000 qm: 12 Wohneinheiten pro Grundstück möglich

10



Planzeichnung Entwurf
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Planzeichnung
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Weitere textliche Festsetzungen

• Überschreitung der GRZ II auf Grundstücken, die der Erschließung von rückwärtigen 
Doppelhaushälften oder Reihenhausscheiben dienen

• Geländemodellierung nur bis zur Höhe Dorfstraße

• Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen

• Begrenzung der Zufahrtsbreiten

• Dachbegrünung auf Garagen und Nebenanlagen

• Anpflanzung: 1 Baum pro 500 qm Grundstücksfläche bei Umsetzung neuer Bauvorhaben

• Eingrünung von Stellplatzanlagen ab 5 Stellplätzen

• PV nach NBauO
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Lärmgutachten (lux Planung, Oldenburg)
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• Passive Schallschutzmaßnahmen für die 

Lärmpegelbereiche III und IV

• Anordnung der schutzbedürftigen Räume auf 

lärmabgewandter Seite oder Einsatz von 

schallgedämmten Lüftungssystemen

• Außenwohnbereiche nur auf lärmabgewandter 

Seite oder Abschirmung durch geeignete bauliche 

Maßnahmen



Örtliche Bauvorschriften

15



Gestaltungssatzung Dorfstraße (Dezember 2020)
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..enthält insb. Regelungen zu:

• Gebäudestruktur und Dächer

• Fassadenausbildung, Fassadenöffnungen

• Bauzubehör

• Freiflächen

• Werbeanlagen



Weiteres Verfahren
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Vorlaufphase / Aufstellungsbeschluss
Entwurfsfassung

Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung 
§ 3 (2) BauGB – Auslegung für die 

Dauer von 30 Tagen

Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange §

4 (2) BauGB

Prüfung der Stellungnahmen / Abwägung
Satzungsbeschluss

Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes durch Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses

Bauausschuss 
21.11.2023



ANHANG
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Textliche Festsetzungen Entwurf

19



Textliche Festsetzungen Entwurf
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Textliche Festsetzungen Entwurf
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Textliche Festsetzungen Entwurf
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Textliche Festsetzungen Entwurf
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Textliche Festsetzungen Entwurf
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Vorhaben Dorfstraße 
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Vorhaben Dorfstraße 25b und c (7 Wohneinheiten)
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Vorhaben Dorfstraße 32 (10 Wohneinheiten)
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Vorhaben Dorfstraße 34 (10 Wohneinheiten)
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